W A H L A U S S C H R E I B U N G

für die Wahlen der studentischen Vertreter zum SENAT, zu den FACHBEREICHSRÄTEN und 
zum BEIRAT FÜR GLEICHSTELLUNGSFRAGEN der Fachhochschule Jena
Am 21. Januar 2010 finden an der Fachhochschule Jena Wahlen der studentischen Vertreter zum Senat, zu den Fachbereichsräten sowie zum Beirat für Gleichstellungsfragen auf der Grundlage des Thüringer Hochschulgesetzes, der Grundordnung sowie der Wahlordnung der Fachhochschule statt.  (Alle Status- und Funktionsbezeichnungen gelten sowohl in weiblicher als auch in männlicher Form.)

Senat




4 Studierende

Die Wahl der Vertreter der Studierenden im Senat erfolgt durch alle wahlberechtigten Studierenden im jeweiligen Wahlbereich. 

Die Fachbereiche
- Betriebswirtschaft,


- Sozialwesen,


- Elektrotechnik und Informationstechnik und Maschinenbau / Wirtschaftsingenieurwesen,


- Medizintechnik und Biotechnologie / SciTec

bilden jeweils einen Wahlbereich mit einem Sitz. Es gilt § 3 der Wahlordnung.

Fachbereichsräte



je 3 Studierende

Die studentischen Vertreter werden in jedem Fachbereich innerhalb ihrer Mitgliedergruppe gewählt. Es gilt § 6 der Wahlordnung.

Beirat für Gleichstellungsfragen


2 Studierende
Die studentischen Vertreter werden von den Studierenden der Hochschule gewählt. Es gilt § 5 der Wahlordnung.

Alle Studierenden der Hochschule sind aufgefordert, Wahlvorschläge einzureichen und mit ihrer Wahlbeteiligung die demokratischen Grundlagen der Gremienarbeit an unserer Einrichtung zu schaffe. In besonderem Maße sind weibliche Studierende aufgefordert, ihre Interessen in den Gremien wahrzunehmen.
Wahlverfahren
Die studentischen Vertreter in den Gremien werden getrennten Wahlgängen in freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl unmittelbar gewählt (Listenwahl). 

Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie in dem betreffenden Gremium Sitze in seinem Wahlbereich in der jeweiligen Mitgliedergruppe zu vergeben sind. Dabei darf er pro Kandidat nur eine Stimme abgeben. Für das Wahlverfahren gilt § 2 der Wahlordnung.

Wahlberechtigung/Wählbarkeit, Wahlverzeichnisse, Wahlvorschläge und Wahlbekanntmachung
Wahlberechtigung und Wählbarkeit der Mitglieder der Hochschule richtet sich nach dem Prinzip der Gruppenvertretung und der Zugehörigkeit zu den Wahlbereichen. Sie bestehen nur innerhalb der Zugehörigkeit zum entsprechenden Wahlbereich (§ 17 Abs. 1 der Wahlordnung).

Das Wahlrecht ausüben kann gemäß § 17 Abs. 2 der Wahlordnung, wer am Tage der Wahlausschreibung Mitglied der Hochschule, d.h. gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 der Grundordnung immatrikulierter Studierender und in das Wahlverzeichnis eingetragen ist. 

Die Wahlverzeichnisse liegen im Wahlbüro (Büro des Kanzlers/Wahlleiter) in der Zeit vom 07.12.2009 bis 11.12.2009 aus und können innerhalb der Kernarbeitszeit oder nach Terminabsprache eingesehen werden. Einsprüche gegen ein Wahlverzeichnis können während der Offenlegung schriftlich im Wahlbüro eingereicht werden. Die Wahlverzeichnisse werden am 11.12.2009, 16:00 Uhr, geschlossen. Es gilt § 22 Abs. 1 bis 4 der Wahlordnung.

Alle Studierenden der Hochschule sind aufgefordert, Einsicht in die Wahlverzeichnisse zu nehmen.

Wahlvorschläge können, soweit nicht anders bestimmt ist, von allen Wahlberechtigten innerhalb ihrer Gruppe und ihres Wahlbereiches aufgestellt werden. Wahlvorschläge sind nur gültig, wenn sie unter Verwendung der durch den Wahlleiter bereitgestellten Formblätter und mit den erforderlichen Unterschriften termingerecht bis zum 21.12.2009, 12:00 Uhr, im Wahlbüro/Büro des Kanzlers eingereicht werden. Die Formblätter sind im Wahlbüro sowie in den Dekanaten erhältlich. Es ist nur wählbar, wer in einem solchen Wahlvorschlag aufgenommen wurde. In der Wahlbekanntmachung am 04.01.2010 werden die Wahlvorschläge hochschulöffentlich bekannt gemacht. 

Die Wahlordnung liegt im Wahlbüro zur Einsichtnahme aus. Sie kann auch auf der Homepage der Hochschule abgerufen werden.

Durchführung der Wahl
Die Wahlen zum Senat, zu den Fachbereichsräten sowie zum Beirat für Gleichstellungsfragen werden am 21.01.2010 als Urnenwahlen durchgeführt.

Anträge auf Briefwahl können bis zum 05.01.2010, 12:00 Uhr, im Wahlbüro eingereicht werden, ein A5-Umschlag mit der für die Zusendung erwünschten Adresse ist aus organisatorischen Gründen unbedingt beizufügen; A5-Umschläge können hierfür im Wahlbüro zur Verfügung gestellt werden. Die Entscheidung zur Briefwahl betrifft alle drei Wahlen, da sie gleichzeitig stattfinden. Die Versendung der Wahlunterlagen erfolgt ab 07.01.2010. Der Eingang der Briefwahlunterlagen muss bis zum 21.01.2010, 12:00 Uhr im Wahlbüro/Büro des Kanzlers erfolgen. 

Den in Fernstudiengängen und berufsbegleitenden Studiengängen immatrikulierten Studierenden werden die Wahlunterlagen ohne gesonderten Antrag fristgemäß durch den Wahlleiter direkt zugesandt. 

Durch den Wahlausschuss werden bei der Urnenwahl nach Prüfung der Wahlberechtigung (sofern dem Wahlausschuss nicht bekannt durch Vorlage eines Personaldokumentes mit Lichtbild und Vergleich mit dem Wahlverzeichnis) die Stimmzettel ausgehändigt.

Die Stimmzettel sind im Wahllokal durch Ankreuzen der zu wählenden Kandidaten gültig zu machen und in die Wahlurne zu werfen.

Stimmzettel werden ungültig, wenn der Stimmzettel nicht als amtlich erkennbar ist, sich der Wille des Wählers nicht zweifelsfrei ergibt, der Stimmzettel Zusätze oder Vorbehalte enthält und/oder wenn mehr Stimmen als zulässig abgegeben worden sind.

Das Wahllokal befindet sich in der Carl-Zeiss-Promenade 2, 07745 Jena, Foyer Haus 5. Es ist von 9:00 bis 15:00 Uhr geöffnet.

Die Wahlurnen werden um 9:00 Uhr am Wahltag öffentlich versiegelt.

Die Auszählung der Stimmen erfolgt öffentlich am Wahltag im Vortragsraum Haus 1 / 4. Etage, Raum 01.04.18, ab 15:15 Uhr.

Jena, den 07.12.2009

Der Wahlleiter der Fachhochschule Jena

gez. Dr. Peschke

Terminplan für die Wahlen zum Senat, zu den Fachbereichsräten und zum Gleichstellungsbeirat

Wahlausschreibung




07.12.2009

Auslage Wahlverzeichnisse




07.12. – 11.12.2009,16:00 Uhr, im Wahlbüro

Einsprüche zu den Wahlverzeichnissen bis zum



11.12.2009, 12:00 Uhr, im Wahlbüro

Einreichungsschluss für Wahlvorschläge



21.12.2009, 12:00 Uhr, im Wahlbüro
Wahlbekanntmachung




04.01.2010

Anträge auf Briefwahl bis zum




05.01.2010, 12:00 Uhr, im Wahlbüro

Versand der Briefwahlunterlagen




ab 07.01.2010

Rücksendung/Rückgabe der Briefwahlunterlagen



bis 21.01.2010, 12:00 Uhr, im Wahlbüro

Wahl




21.01.2010, 9:00 - 15:00 Uhr, Foyer Haus 5

Öffentliche Stimmenauszählung




21.01.2010, ab 15:15 Uhr, Vortragsraum Haus 1, 4. Etage, Raum 01.04.18
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